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Index

40/01 Verwaltungsverfahren

50/01 Gewerbeordnung

Norm

AVG §45 Abs3;

GewO 1994 §356 Abs1;

Rechtssatz

Mangels einer gegenteiligen Äußerung der Beschwerdeführer oder einer entsprechenden gesetzlichen Verp:ichtung (§

356 Abs. 1 GewO 1994 schreibt keine verp:ichtende Durchführung einer Augenscheinsverhandlung vor) bestand für

die belangte Behörde auch kein Grund, einen Lokalaugenschein anzuordnen bzw. eine (weitere) mündliche

Verhandlung (Hinweis E vom 22.3.2000, Zl. 99/04/0197) durchzuführen.
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